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Antragstext:

Anregung vom 4.6.2019:
Der Rat der Stadt Hilden erklart den Klimanotstand und erkennt die Eindammung der Klimakrise
als Aufgabe hdochster Prioritat an.

Erganzung der Anregung vom 14.6.2019:

Ich beantrage, alle Bebauungsvorhaben der Stadt Hilden, aber besonders die auf bisher nicht be-
bauten Flachen und an den Stadtgrenzen, auszusetzen, bis ein akzeptables und vom Rat verab-
schiedetes Handlungskonzept fur die Verwaltung erstellt ist.

Begriundung:

Zur Anregung vom 4.6.2019:

Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wird ohne aktive Mitwirkung der Kommunen schei-
tern. Europdische Union, Bund und Land geben Ziele vor. Geplant und umgesetzt werden gro3e
Teile der klimarelevanten Bereiche Energieversorgung, Warmeversorgung und Mobilitat aber vor
Ort. Damit liegen wesentliche Handlungsfelder fir eine erfolgreiche Klimapolitik in der Hand der
Kommune und somit in unserer Verantwortung.

Unser gemeinsamer Beitrag zum Klimaschutz in Hilden:

— Keine weitere Bebauung und damit Verdichtung von Flachen, um weitere Hitzeinseln zu vermei-
den.

— Keine Bebauung von Freiflachen.

— Frischluftschneisen erhalten.

— Die Infrastruktur im OPNV optimieren.

— Einen kommunalen Klimadialog mit den Biirgerinnen und Blrgern initiieren.

— Eine gemeinsame, intelligente, zukunftsfahige Weiterentwicklung unserer Stadt ohne altherge-
brachte und nicht mehr brauchbare ,Standard-Entschlisse®.

Ich bitte Sie, das Ergebnis in den ortlichen Medien zu veréffentlichen.

Zur Anregungserganzung vom 14.6.2019:

...aus aktuellem Anlall und als Nachtrag zur gestrigen Sitzung des Ausschusses fur Umwelt- und
Klimaschutz méchte ich diese Ergénzung zu meinem Birgerantrag vom 4. Juni 2019 zu lhren Un-
terlagen beiftigen.

Der Antrag der Birgeraktion, die Handlungsempfehlungen der Energiereferenten vom 30. Januar
2019 in der Verwaltung umzusetzen, sollte auf Anregung der CDU vertagt und von Seiten der SPD
mit einem zu erstellenden Verwaltungskonzept bis November dieses Jahres verschoben werden.
Auch sollen die Ergebnisse und Vorschlage der KlimaschutzmalRhahmen aus dem Kreis Mettmann
abgewartet werden.

Leider hat man gestern wieder die Chance vertan, sofort konkrete MalRhahmen zum Klimaschutz
in Hilden zu benennen und wartet lieber das Konzept fiir ein Konzept in einem halben Jahr ab. Es
kann und darf nicht sein, das trotz der mittlerweile anerkannten Dringlichkeit der Problematik doch
wieder weiter Probleme auf die lange Bank geschoben oder ausgesessen werden sollen. Klima-
schutzmafnahmen dirfen nicht weiter verzégert werden. Siehe auch Punkt 4 aus der Stellung-
nahme der Verwaltung SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/112 zum Antrag der Burgeraktion.

Jede weitere Bebauung in Hilden verschlechtert das stadtische Klima dauerhaft und kaum
umkehrbar In diesem Zusammenhang méchte ich auf den Antrag der SPD-Fraktion im Landtag
Nordrhein-Westfalen vom 28.3.2019, Drucksache 17/3015, hinweisen. Bereits dort hat die SPD
deutlich gemacht, wie wichtig sie dieses Thema nimmt und dass es nicht auf die lange Bank ge-



SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/146

schoben werden kann. So wirkt die Vorgehensweise der Ratsfraktion der SPD in Hilden, erst im
November dieses Thema wieder aufgreifen zu wollen, vollig unverstandlich und scheint im Gegen-
satz zu den Vorgaben der Partei auf Landesebene zu stehen.

Zur weiteren Information

Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/589

Ausschuss fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 28.03.2019, 24. Sitzung
(6ffentlich)

Hitzebelastung senken sichert Lebensqualitat in NRW

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/3015, — Anhdrung von Sachverstandigen

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Themenfeld ,Ausrufung des Klimanotstands®

Dies ist eine politische Entscheidung, zu der die Verwaltung keine sachdienlichen Unterlagen flr
eine Entscheidung des Rates und seiner Ausschusse beibringen kann. Die Erklarung des Klimano-
tstands ist ein Beschluss, mit dem erklart wird, dass es eine Klimakrise gibt und dass die bisher
ergriffenen Malnahmen nicht ausreichen, diese zu begrenzen. Direkte Verpflichtungen erwachsen
in rechtlicher Hinsicht daraus erst einmal nicht. In NRW haben bisher etwa 30 Kommunen einen
solchen Beschluss gefasst.

2. Themenfeld ,Bebauungsplanung und Bebauung*

Allgemein ist auszufuhren, dass Stadtentwicklungsausschuss und Rat, die i.d.R. durch ihre verfah-
rensleitenden Beschliisse den Beginn, den Fortgang, die inhaltlichen Schwerpunkte und das Ende
von Bauleitplan-Verfahren beeinflussen, jederzeit das Recht haben, derartige Verfahren — unab-
hangig vom jeweiligen konkreten Verfahrensstand — zu stoppen, weiterzufihren oder einzustellen.
Das wird durch die Planungshoheit der Kommunen gedeckt.

Stadtentwicklungsausschuss und Rat sind sich dieser Eingriffsmoglichkeiten auch bewusst, wie
entsprechende Entscheidungen aus der Vergangenheit gezeigt haben.

Bereits im BauGB ist in § 1 Abs. 7a, 7e, 7h geregelt, welche Umweltfaktoren bei der Bauleitpla-
nung zu berucksichtigen sind. Es sind ,die Belange des Umweltschutzes, einschlieRlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere (7a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen,
Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie die Landschaft
und die biologische Vielfalt zu bertcksichtigen In Abs. 7e wird u.a. die Vermeidung von Emissio-
nen angesprochen, in Abs. 7h die Erhaltung bestmdglicher Luftqualitat.

Alle diese offentlichen und privaten Belange sind gem. Baugesetzbuch im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen. Dieser Abwagungsvor-
gang erfolgt durch Stadtentwicklungsausschuss und Rat.

Die Bauleitplane der Stadt Hilden folgen selbstverstandlich den Vorgaben des BauGB. In den Be-
grindungen zu Bebauungsplanen sind ublicherweise umfangreiche Umweltberichte enthalten.
Diese stellen die verfligbaren Informationen zu den einzelnen ,Schutzgitern“ dar und beurteilen
den Einfluss der Planungen auf die Schutzgliter.

Um den Einzelaspekt Klima in diesem Zusammenhang deutlicher herauszustellen, ist es denkbar,
neben den bisher schon standardmafig durchgefiihrten Gutachten zum Thema Schall-
schutz/Larmimmissionen, Versickerungsfahigkeit des Bodens oder Artenschutz auch Klimadkolo-
gische Untersuchungen regelmafiig durchfiihren zu lassen bzw. von Vorhabentragern im Zuge von
Aufstellungsverfahren einzufordern.
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Dies ist nicht kostenlos zu haben, entsprechende zusatzliche ,Planungsmittel* missten im Haus-
halt bereitgestellt werden. Dann kdnnten zumindest Planungen, die von der Stadt direkt und im
Eigeninteresse betrieben werden, auch hinsichtlich ihrer klimatischen Auswirkungen untersucht
werden.

Denn durch eine vertiefende Betrachtung der Klima-Aspekte im Zuge eines Aufstellungsverfahrens
lassen sich sicher zusatzliche Informationen, insbesondere auf der klimatischen ,Mikro-Ebene*
gewinnen. Ob dabei immer ,stadtklimatisch nachteilige Wirkungen® gefunden werden, ist dagegen
ungewiss. Oft werden negative Auswirkungen in einem Teil des Untersuchungsgebietes durch
positive Auswirkungen an anderer Stelle ausgeglichen. Eine absolute Aussage darlber, ob eine
Planung klimatisch ausschlief3lich negativ zu beurteilen ist, ist damit nicht mit Sicherheit zu erwar-
ten.

Entscheidend ist allerdings, dass das Thema ,Klima“ eben nur eines von vielen ist und keinen ge-
setzlichen Vorrang genief3t. Es unterliegt voll den Abwagungsmaglichkeiten von Rat und Aus-
schuss.

Ob sich ein einziger Aspekt absolut in den Vordergrund stellen I&sst, ist abschlieRend nicht zu be-
urteilen. Das unterliegt letztlich einer politischen Bewertung. Projekte innerhalb einer dicht bebau-
ten Stadt wie Hilden sind allerdings i.d.R. so komplex, dass ihnen die Beurteilung aufgrund ledig-

lich eines Kriteriums nicht gerecht wird. Das gilt umso mehr, wenn man in Ausschuss und Rat ne-
ben den 6kologischen auch noch sozio-6konomische oder soziale Aspekte in die Abwéagung ein-

beziehen muss, wie es das BauGB verlangt.

Die Stadt Hilden verfolgt seit Jahrzehnten das Ziel, die groRen zusammenhangenden Griunflachen
der Stadt, namlich den Bereich des Stadtwaldes und den Bereich An den Gdélden, vor einer bauli-
chen Inanspruchnahme zu schitzen. Das hat bis heute auch gut funktioniert. Die dadurch impli-
Zierte verstarkte Konzentration auf eine Innenentwicklung hat allerdings den Druck auf 6ffentliche
und private Freiflachen im Stadtgebiet wachsen lassen.

Hilden ist eine attraktive Stadt, die Bedurfnisse der Einwohnerschaft unterscheiden sich nicht von
denen anderer Stadte. Allerdings kann darauf hingewiesen werden, dass zumindest die mit dem
Mittel der Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft meist auch in Hilden wie-
der ausgeglichen werden konnten.

Grundsatzlich besteht die Moglichkeit, mit dem Instrument der Bauleitplanung 6ffentliche oder pri-
vate Grin- und Freiflachenbereiche zu sichern. Auch dies kann nur in einem umfangreichen Ab-
wagungsprozess erfolgen; wie gesagt, sind klimatische Aspekte nur ein Teil des in der Abwéagung
zu beachtenden und durch das BauGB vorgegebenen Abwégungsmaterials.

Die Frage nach der ,hdchsten Prioritat® flir den Schutz von Frei- und Grinflachen® ist insofern nicht
abschliel3end zu beantworten, als dass es nicht nur neue Bauleitplan-Verfahren gibt, sondern auch
ganz viele rechtswirksame Bebauungspléne. Selbst wenn diese Bebauungsplane noch aus einer
Zeit stammen sollten, in dem das Thema Klima nicht absolute Prioritat besall (bzw. andere Abwa-
gungsaspekte im Vordergrund standen), so sind diese Bebauungsplane dennoch anzuwenden.
Will man deren Aussagen &ndern zugunsten des Themas Klima, gibt das Baugesetzbuch (BauGB)
die daftir notwendigen Schritte vor.

Die Erteilung einer Baugenehmigung ist nicht in das Ermessen der Bauaufsichtsbehoérde gestellt.
Nach der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen ist eine Baugenehmigung zu erteilen,
wenn keine o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Dies bedeutet, dass ein Bauvorha-
ben zu einem planungsrechtlich zulassig, zum anderen, dass alle bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen erflllt sein missen.
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Planungsrechtlich ist ein Bauvorhaben zulassig, wenn ein rechtskraftiger Bebauungsplan die bend-
tigten Flachen zur Bebauung ausweist. Sofern kein Bebauungsplan besteht und die Baumafinah-
me innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile geplant ist, muss sich die beantragte Be-
bauung entsprechend § 34 Baugesetzbuch nach Art und Mal3 der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der Grundstucksflache, die tberbaut werden soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung
einfligen. Dies bedeutet, dass jeweils im Einzelfall gepriuft werden muss, welche Bebauung in der
Umgebung vorhanden ist und ob das geplante Bauvorhaben diesen Rahmen nicht Gberschreitet.
Im Auf3enbereich sind lediglich privilegierte Baumaflinahmen zuldssig. Das Baugesetzbuch setzt
hier einen engen Rahmen.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen ergeben sich aus der Bauordnung fur das Land Nord-
rhein-Westfalen 2018.

3. Themenfeld ,Klimadialog*

Das im Baugesetzbuch verankerte Bauplanungsrecht sieht nicht nur die Entscheidungskompetenz
bei der Vertretung der Birgerschaft der Stadt (der Rat der Stadt), sondern es sieht auch vor der
Entscheidungsfindung eine umfangreiche Beteiligung der Burger vor. Neben der 6ffentlichen Plan-
auslegung und den entsprechenden 6ffentlichen Hinweisen darauf, gibt es auch 6ffentliche Infor-
mationsveranstaltungen.

In diesen Foren ist auch eine Auseinandersetzung u.a. mit dem Bereich Klimaschutz méglich und
angezeigt. Die Entwicklung der Vergangenheit hat bei den Bebauungsplanverfahren auch gezeigt,
dass die Behandlung unterschiedlicher Aspekte einer Bebauungsplanung in den verschiedenen
Planungsstufen umfangreich erfolgt.

Solche oder ahnliche Beteiligungsverfahren sind natirlich auch fir andere Bereiche denkbar, in
denen die Entscheidungsgewalt beim Rat / der Stadt liegt. Nicht realisierbar sind sie jedoch im
Bereich des privaten Baurechts, da hier gebundene Entscheidungen zu treffen sind.

Ob solche Verfahren aber z.B. bei stadtischen Geb&udesanierungen oder dem Bau von 6ffentli-
chen Abwasserentsorgungseinrichtungen (z.B. Kanéle, Riickhaltebecken) sinnvoll sind, muss in
Frage gestellt werden.

4. Themenfeld ,OPNV*

Die Stadt Hilden ist tiber eine S-Bahn-Linie (S 1) an den Uberdértlichen Schienenpersonen-verkehr
angebunden, und zwar Uber die Haltepunkte Hilden-Bahnhof und Hilden-Sid S.

Innerhalb des Kreises Mettmann sind es die Haltepunkte mit den zweit- bzw. drittmeisten Ein-
/Aussteigern. In Hilden-Siid S sind es ca. 5000/Tag, an Hilden-Bahnhof ca. 4700/Tag.

Entlang der Streckenfuihrung der S-Bahn im Stadtgebiet Hilden besteht keine sinnvolle Mdglichkeit,
die Infrastruktur fir den Schienenverkehr etwa durch den Bau eines weiteren Haltepunktes auszu-
bauen.

Da zudem die Stadt Hilden kein Aufgabentrager fir den Schienenpersonenverkehr ist, fehlen ent-
sprechende unmittelbare Einflussmaglichkeiten. Hier bestehen damit keine kurz- oder mittelfristi-
gen Mdglichkeiten zu einem Ausbau des Angebots.

Daruiber hinaus verkehren im Stadtgebiet Hilden insgesamt sieben Buslinien:

741 Hilden — Erkrath-Hochdahl — Mettmann

781 Dusseldorf-Gerresheim — Erkrath-Unterfeldhaus — Hilden
782 Dusseldorf-Altstadt — Hilden — Solingen-Ohligs

783 Hilden — Solingen-Ohligs
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784 Wuppertal-Vohwinkel — Haan — Hilden — Diisseldorf-Benrath
785 Langenfeld — Hilden Duisseldorf-Altstadt
03 Hilden-Nord — Stadtmitte — Hilden-Sad.

Dieses Busangebot wird gut bis sehr gut genutzt.

Hinsichtlich der fur den Buslinienverkehr notwendigen Infrastruktur verfolgt die Stadt Hilden ein
entsprechendes, Giber mehrere Jahre laufendes Programm, die zahlreichen Haltestel-
len/Haltepunkte im Stadtgebiet behindertenfreundlich (barrierefrei) umzubauen.

Seitens der Verkehrsgesellschaft Hilden (VGH) laufen Bemuhungen, tber ein Férderprogramm
des VRR weitere ,Dynamische Fahrgastinformationssysteme (DyFa)“ &hnlich denen am Verknup-
fungspunkt Hilden-Bahnhof an anderen wichtigen Haltestellen zu installieren.

Die Verbindungsqualitéat der Bus-Linien 741 und 782 wurde durch die Aufnahme zuséatzlicher Fahr-
ten in den Fahrplan seit dem vergangenen Jahr weiter verbessert.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Stadt Hilden Uber ihre Verkehrsgesell-
schaft Hilden (VGH) lediglich fur die Ortsbuslinie O 3 Aufgabentrager ist und somit dort auch Ein-
griffsmoglichkeiten hat.

Bei den anderen Buslinien ist der Kreis Mettmann tber seine Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
(KVGM) der Aufgabentrager fiir den Busverkehr, der in Hilden im Ubrigen komplett durch die
Rheinbahn (oder deren Subunternehmer) geleistet wird. Bei diesen Linien, die neben Hilden auch
jeweils mindestens das Gebiet einer anderen Stadt durchfahren, ist die Stadt Hilden immer auch
von den Positionen dieser Nachbarkommunen abhangig, wenn es darum geht, zuséatzliche OPNV-
Leistungen anzubieten.

Die Stadt Hilden hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles daran gesetzt, den 6ffentli-
chen Nahverkehr nicht zusammenzusparen, sondern im Gegenteil das Fahrplanangebot zu erh6-
hen — dies ohne relevante zusatzliche Haushaltsbelastungen.

Seitens der Rheinbahn in Dusseldorf wiederum werden seit vielen Jahren die das Stadtgebiet Hil-
dens bedienenden Busse laufend modernisiert. Es verkehren i.d.R. sog. Leichtbaubusse, die bis
zu 25% weniger Treibstoff verbrauchen als friihere Fahrzeuge.

Sinnvolle Wege, die OPNV-Infrastruktur im Sinne des vorliegenden Antrages zu optimieren, kon-
nen darin bestehen, bisher durch den OPNV nicht erschlossene Siedlungsbereiche in Hilden an
das bestehende Angebot anzubinden. Dazu gehdren bspw. der Bereich Elb, der Bereich Kalstert,
der Bereich Bandsbusch/Breddert oder der Bereich Biesenbusch/Am Stadtwald.

Allerdings lassen das relativ kleinmaschige Stralennetz und auch die fehlenden Fahrgastpotenzia-
le ein weiteres Linienangebot mit herkdmmlichen Standardlinienbussen eher unwahrscheinlich
erscheinen.

Weitere Optimierungsmaoglichkeiten lassen sich derzeit nicht formulieren, da hierzu erst neue wirt-
schaftliche, finanzielle, raumliche und 6kologische Rahmenbedingungen formuliert werden muss-
ten, die sich deutlich von den heutigen unterscheiden.

Gez.
Birgit Alkenings
Burgermeisterin



Gabi Koenig
SchirmannstralRe 16
40723 Hilden

An die Biirgermeisterin Birgit Alkenings 4. Juni 2019
An die Fraktionen im Rat der Stadt Hilden

Biirgerantrag nach § 24 GO NRW
Ausrufung des Klimanotstandes durch den Rat der Stadt Hilden

Sehr geehrte Frau Blrgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende,

die vergangene Europawahl hat auf die ,Dringlichkeit der Klimaproblematik und die Auswirkungen
menschlichen Handelns auf das Klima” aufmerksam gemacht. Vielleicht schaffen wir es alle, eine Uber-
hitzung der Erde abzuwenden. Wir haben es unseren Kindern tberlassen, diese Problematik uns als den
eigentlichen Verursachern zu erkldren. Bei allen zukinftigen Aufgaben sollen darum die
Klimaauswirkungen dargestellt sowie Reduzierungs- und Vermeidungsmoglichkeiten aufgezeigt werden.

Fur die nachstmogliche Sitzung beantrage ich folgenden Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden erklart den Klimanotstand und erkennt die Eindimmung der Klimakrise als
Aufgabe hochster Prioritdt an.

Begriindung:

Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wird ohne aktive Mitwirkung der Kommunen scheitern.
Europdische Union, Bund und Land geben Ziele vor. Geplant und umgesetzt werden grofSe Teile der
klimarelevanten Bereiche Energieversorgung, Warmeversorgung und Mobilitat aber vor Ort. Damit liegen
wesentliche Handlungsfelder fiir eine erfolgreiche Klimapolitik in der Hand der Kommune und somit in
unserer Verantwortung.

Unser gemeinsamer Beitrag zum Klimaschutz in Hilden:

— Keine weitere Bebauung und damit Verdichtung von Flachen, um weitere Hitzeinseln zu vermeiden.
— Keine Bebauung von Freiflachen.

— Frischluftschneisen erhalten.

— Die Infrastruktur im OPNV optimieren.

— Einen kommunalen Klimadialog mit den Biirgerinnen und Biirgern initiieren.

— Eine gemeinsame, intelligente, zukunftsfahige Weiterentwicklung unserer Stadt ohne althergebrachte
und nicht mehr brauchbare ,Standard-Entschliisse”.

Ich bitte Sie, das Ergebnis in den ortlichen Medien zu veréffentlichen.

Mit freundlichen GrifSen




An die Biirgermeisterin Frau Birgit Alkenings Gabi Koenig
An die Fraktionen im Rat der Stadt Hilden Schiirmannstralle 16
40723 Hilden

14. Juni 2019

Offener Biirgerantrag nach § 24 GO NRW
Erganzung zum Biirgerantrag vom 4. Juni 2019
»Ausrufung des Klimanotstandes durch den Rat der Stadt Hilden”

Sehr geehrte Frau Biirgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende,

aus aktuellem Anla8 und als Nachtrag zur gestrigen Sitzung des Ausschusses flir Umwelt- und Klimaschutz
mochte ich diese Ergdnzung zu meinem Biirgerantrag vom 4. Juni 2019 zu lhren Unterlagen beifiigen.

Der Antrag der Birgeraktion, die Handlungsempfehlungen der Energiereferenten vom 30. Januar 2019 in
der Verwaltung umzusetzen, sollte auf Anregung der CDU vertagt und von Seiten der SPD mit einem zu
erstellenden Verwaltungskonzept bis November dieses Jahres verschoben werden. Auch sollen die
Ergebnisse und Vorschlage der Klimaschutzmallnahmen aus dem Kreis Mettmann abgewartet werden.

Leider hat man gestern wieder die Chance vertan, sofort konkrete MafSnahmen zum Klimaschutz in Hilden
zu benennen und wartet lieber das Konzept fiir ein Konzept in einem halben Jahr ab. Es kann und darf nicht
sein, das trotz der mittlerweile anerkannten Dringlichkeit der Problematik doch wieder weiter Probleme auf
die lange Bank geschoben oder ausgesessen werden sollen. Klimaschutzmallnahmen diirfen nicht weiter
verzogert werden. Siehe auch Punkt 4 aus der Stellungnahme der Verwaltung SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/112
zum Antrag der Biirgeraktion.

Darum mein ergianzender Antrag:

Ich beantrage, alle Bebauungsvorhaben der Stadt Hilden, aber besonders die auf bisher nicht bebauten
Flachen und an den Stadtgrenzen, auszusetzen, bis ein akzeptables und vom Rat verabschiedetes
Handlungskonzept fiir die Verwaltung erstellt ist.

Jede weitere Bebauung in Hilden verschlechtert das stadtische Klima dauerhaft und kaum umkehrbar

In diesem Zusammenhang mochte ich auf den Antrag der SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen
vom 28.3.2019, Drucksache 17/3015, hinweisen. Bereits dort hat die SPD deutlich gemacht, wie wichtig
sie dieses Thema nimmt und dass es nicht auf die lange Bank geschoben werden kann. So wirkt die Vorge-
hensweise der Ratsfraktion der SPD in Hilden, erst im November dieses Thema wieder aufgreifen zu wollen,
vollig unverstandlich und scheint im Gegensatz zu den Vorgaben der Partei auf Landesebene zu stehen.

Zur weiteren Information

Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/589

Ausschuss flir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 28.03.2019, 24. Sitzung (6ffentlich)
Hitzebelastung senken sichert Lebensqualitit in NRW

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/3015, — Anhorung von Sachverstandigen

Mit freundlichen Griillen

- %V Eine Kopie dieses Antrags werde ich an lokale Medien weiterreichen.




Koenig, Gabi T, 6. UMY

( Name, Vorname ) - ( Datum )

Schirmannstr. 16, 40723 Hilden
(StraRe, Ort)

Einwilligungserkldarung

nach § 4 des Datenschutzgesetzes Nordrhein - Westfalen

Hiermit erteile ich gemaR § 4 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten
(Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Anregung nach § 24 der

Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen.

Mir ist bekannt, dass ich mich mit der Unterzeichnung dieser Einwilligung damit einverstanden
erklare, dass meine personenbezogenen Daten den Ratsmitgliedern sowie der értlichen Presse
bekannt gegeben werden. Mir wurde weiterhin mitgeteilt, dass die Beratung meiner Anregung in
offentlicher Sitzung erfolgt. Dies bedeutet zum einen, dass meine personlichen Daten auch ins
Internet gestellt werden und somit fur jedermann abrufbar sind und zum anderen, dass auch die

anwesenden Zuhdrer von meinen personenbezogenen Daten Kenntnis erhalten werden.

4, dud]
[/ Unterschrift / /

T:\BGM\BURGERBETEILIGUNG\§ 24 GO ANREGUNGEN UND BESCHWERDEN\2. EINWILLIGUNGSERKLARUNG NACH § 4 DSG.DOCX



i Aud o
07 Juni 208 :@m__( N 7
. JRIUNE hwsg




	Vorlagendokumente
	Deckblatt  
	Anregung/Beschwerde nach § 24 GO  
	Anlage 1 Anregung  
	Anlage 2 Anregungsergänzung  
	Anlage 3 Datenschutzerklärung  


